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,hat das Amtsgoricht Bad Kreuznach duroh den Richter
chon Verfahren gemäß S 128 ZpO mit Sohnftsatznaohtass

für ReCht erkannt:

:- -=l

t ^, P.oog/ol3

arn Amtsgericht.Seemann lm schriftli-
bls zum 10.10,2012

2)

3)

1) Die Beklagte wird verurtellt, an dle Klägerln 933,29 EUR nebst zinsen in
Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Bagiszineeatz geit dem 04.03.2011
zu zahlen.

lm übrigen wird dlo Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstroits haben dle Klägerln g,0g % und dle
Bekfagte 90,32o/o zu tragen, von den Kosten der Nebenrnteryention
habon dle eertagte g0,32 o/o und die Nebenlntervenlenfln 9,6.6 yo zutragon. '

Das Urteil ist vorläuflg vollstreckbar.

oie Farteien könnan dle gegen sle gertchtete Voflstreckung durch
sicherheitsleistung von joweils 110 %'des zu vollstreckenden
Betrages abwendon, wenn nicht die Jeweitige Gegenpartei vor der
Vollstreckung Sicherheit In glolcher Höhe leistet.

Tatbestand

Am 02'09.2010 wurde das Kraftfahzeug derKlägerln bei sinem Unfail beschädiqt, an dem das
bei der Beklagten haftpflichtversicherte Fahzeug.rnlt dern Kennzoichen,-eteiligt war.ZwisohendenParteienistunstreItIg'dassdieBekJagtedemGrundena"@tßt,dener-
stattungsfähigen Schaden der Klägerin zu zahlen,.streitig sind zwlschen den partelen die positio-
nen wlederbeschaffungswert und Mietwagonkogten dor Höhe nach.

Die Klägerin trägt vor:
Der wlederbeschaffungswert belaufe slch auswelsllch des Scl;radensgutachtene des
Sachverständlgen Förstal vom 03,09.2010 aut 4.900,-- EUR.
Bei den von der Nebenintervenlentln in Rechnung gestcjllten lVfietwagenkosten hahae.
le es sioh um elnen angernessgnen'und ortsübllchen Betrag.

Die Klägerln Und die Nebenintervenientin boantragen,

dle Beklagte zu verurt6iten, an dia Klägerin 1.033,29 EuR nebst
Zinsen In Höho von 5 PrDzentpunkten über dem Easiszins-
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,' sate zu zahlen.
Die Klägerin stellt darüborhlnaus hllfswolse den Antrag, €ln€n Betrag In Höhe von
833,29 EUR aus der Klageforderung an die Nebenintervenientin zu aahlen und äußerst
hilfsweise, die Klägerin von der'Forderung derFirmaAvis in llöhe von 833,29 EURfrei-
zustellen.

Dle Bel<lagte beantragt,

! die Klage äbzuweisan.

Die Beklagte trägt vor:
Wie ein Vergleich dor Kaufpreise für ähnliche Fahrzeuge anhand der Auto - Ontine : Er-
mittlung ergeben habe, bewegten eich die Preise in einem Bereich von 3.800,". EUR bis
4,400,.- EUR, so dass eln Wlederbeschaffungswert von 4.700,.. EUR als ausreichend an-
zusehan sel,
Bol den lVlletwagenkosten sei nur der arn Markt übliche Normaltarif ersatzfähig, wobet
hierbei auf das sogenannte gewichtete Mittel des Schwacke . Automietpreisspiegols im
Postleitzahlangebiat der Klägorln zurückgegrlffen werden könne. Das Fahrzeug der Ktä-
gerin sei an slch ln Mletwagenklasse 7 ctleser Schwacl<ellste elnzuordnen. Wegen des Al-
ters dos Fahrzeuges und dor Eigenersparnis sei allordings eine Herabstufung um 3
Gruppen vorzunehmen,

Wegen der Eihzelheiten wlrd auf die Schriftsätze der Farteien und der Nebenintervenientin
nobst Anlagen ergänzend Bezug genommen,

Die Nebenintervenientin ist mit Schriftsatz vom 10,05,201 '1 dern Rechtsstreit auf Soiton der Kjä-
gerln heigetreten.

Das Gericht hat rnit Boschluss vom 12.09.2012 das schrrftliche Verfahren g€mäß g i28 ZPO an-
geordnet.

Entscheidungsgrü nde 
,

DIe Klage ist im wesentllchen begründet.

DerKlägerin stehtaus SS 7 SIVG, 115 WG dergeltend gemachte Anspruch bezüglich der Mtet-
wagenkosten in vollem Umfang und derAnspruch auf restlichen Wiederbeschaffungswe( in Hö-
he der Hälfte zu,

Die Haftung dor Beklagten ist dern Grund nach zwischen den Parteien unstreitig Was dle Höhe
anbelangt, so srgibt sich hier folgsndes:

MietWpgenkosten:
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Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann der Geschädigte gemäß $ 249 Abs 2
Satz 1 BGB als Herstellungsaufwand Ersatz derjenigen Mietwagenkosten verlangen, die ein ver-
ständiger, wlrtschaftlich vernünftlg donkender Mensch in seiner Lage für zwackmäßig uno nol-
wendlg hatten darf.

Die nach den oben dargelogten Grundsätzen erforderllchon Mietwegenkosteq können vorn Ge-
rioht gemäß S 287 ZPO in'r Wege der Schä2ung ermittelt werden, in, deren Rahmen das Ge-
richi auf Tabellen oder Listen zurückgreifen kann, Dle Beklagte selbst legt lhrer tserecnnung
dsm Grunde nach den Modus der entsprechenden Werte der Schwackellste 2010 zugrunoe
und hat eine Abrochnung dern Grunde nach nach dieser Liste akzeptiert. Von daher bedarf es
hier keiner Entscheidung über die Bergchnung nach der Fraunhofor Liste bzw. nach dem arith-
metischen Mitrel zwischen beiden Listen.
Dabei ist hlnsichtjich der Schwackeliste vorliegend von einem Aufschlag auf den Mietpreis abzu-
sehen, denn für einen pauschalen Aufschlag ist jedenfails dann kein Raum, wenn der Geschädig_
te nicft nachgowiesen hat, dass ihm irotz entsprechender Anstrcngungen in der konkreten Situä-
tion köina Anrnietung zu einem günstigeren Nornratarjf möglich war. Vorliegend ist das Fahr_
zeug 4 Tage nach dem Unfall angemletet wordon, so dass weder von einer Not- noch einer Eilsi-
tuation ausgegangen werden kann, dle eine anderweltige Anmtetung unmöglich gernacht hätto.
Darüberhlnaus hat die Geschädigte auch in der mundlichen Verhandlung sich dahin eingetas-
sen, dass sie zur vorfinanzierung finanziell in der Lage gewesen wäre.
Desweiteren ist bei der Berochnung des Weftes nach der Schwackellsto auch elh Abzug vozu-
nehnren im Hlnbllck auf die Eigenersparnis des Geschädigten. Dlese schätzt das Gericht auf 10
% ( vgl. Palandl, BGB, Rdn; 36 zu g 249 ).
Nicht gefolgt werden kann aber der Autfassung der Beklagten, dass aufgrund des Alters des be-
schädigten Fahrzeuges dor Klägerin und dem GeslchtspunK der Eigenersparnls eine Tiefergrup-
plerung in der Schwackeliste zu erfolgen hätte.
Die abstiaKe Schadensberechnung bei Inanspruchnahme der NuEungsausfaltenischädigung,
bei der wegen des Alters des Fahrzeuges eiÄe Herabstufung in der Rechtsprechung vertreten
wird, muss nlcht unbesohen denselben Argumanten folgen, wie die konkrete Berechnung bei tat-
sächlicherAnrnietung eines Ersatzfahaeuges. Der Unfaltgeschädigte verfügt regelrnäßig kaum
über dle Möglichkeit, boi einem Mletwagenunternehmen eln altersmäßig verglelchbares Fahr-
zoug anzurnieten. Die Flotten dar Mletwagenuntornehmgn sind praktisch durchweg mit noueren
Fahrzeugen bestückt, da die FährTeuge in dor Regel rnlt relativ hohsr FluKuation nach nur kuz-
er Laufzeit abgegeben werden, Berücksichtrgt man, dass die Notwendigkeit einer Anmiotung
dem Geschädigten durch den Schädiger finanziell aufgezwungen wird,'besteht keinertei Aniass,
jenon in tatsächllcher oder finanzieller Hlnsicht für den Urnstand oinstehen zu lassen, dass er
ein seinem Fahrzeug vergleichbares " ahes Modeil " überhaupt nicht anmieten kann ( OLG Dres-
den, Urteil vom 1 8.07 .2012, Az;7 U 269t12; LG Nürnberg - Fürth, Urteil vopr 31.08.20r 1, Az.: I
S 1322111, LG Nürnberg " Fürth, Urtellvom 29.A9,2Q11, Az.: 2 S 185/11 - ale zitiert nach jurls -)
lm übrigen - ohne dass es hierauf nach den obigbn Erwägungon noch entscheidend ankäme -
ist troiz der von der Beklagten beschriebenen Modellpflege bezüglich des Fahrzeuges VW Sha-
ran angesichts deraus dem'SchadensguLachten des Sachverständigen Förstel ersichflichen um-
fangreichen Sonderauestattung des besohädlgten Klägerfahrzeug€s eln solch gravierender Un-
terschied, dass von einem typenglelchen Fahrzeug nlcht mehr gesprochen werdon kann, hier
nicht gegeben.

Bsi Berücksichtlgung des aus der Schwackeliste 2010 erstchtlichen Moduswertes fur das Post-
leitzahlengebiet 555 ergibt sich die folgende Berechnung, wobel unstreitig das Klägerfahrzoug in
Gruppe 7 qinzuordnen ist und auswelsllch des Mietverlrages auch eine Hafiungsreduzrerung ver-
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einbart wqrde, Auch Aufwendunqen für eino V r veflan-
,gen, unabhälgjg davon, ob sein eisenes Fal-i nfall war, da er rväEl

der srhöhten wlftschaftlichen Rlsi ko es sich bei den
Mietfahrzeugen, wle oben erwähntjiUti um nouworllge Fahrzeuge hanOeT

1x Wochenpreis 731,50 EUR
1x Draitagapreis 3gg,-- EUR
2xl Eintagespreis 266.". EUR
G€samt 1,996,50EUR
zuzüg lich Kaskoversicherun g
1x Wochenpreis' 182,-. EUR
1x Dreitagepreis 78,-- EUR
2xEinlagosprets fip * EUR
Ge.samt 1.Z0S,50EUR
abzüglich 10 o/o Elgenersparnis 170 85 EUR
G e s a rn t 1.537,65 EUR.

Der abgorechnete fletrag der Mietwagenkosien in Höhe von 1.503,28 EUR liegt unter dem vorge-
nannten Betmg' so dass er nach dem oben Erörterten in vollem,Umfange erstattungsfähig ist.
Abzüglich der unstreitig von dor Beklagten gezbhlten Beträge staht ein Betrag von a-3g,2g euR
zur Zahlung offen,

Der Wiede rbeschatfu n gswen ist tei lwe ise ersaEfähig,
Unstreltig hat die Klägerin auch einen Ane pruch auf Zah/ung des Wiederbeschaffungswedes für
ihr beschädigtes Fahrzeug, :

Nach dem Gutachten dqs Sachverständigen Förstel hat er bei selner Bewertung unter Berück_
sichtigung der technischen Datan, des Fahrzeugzuslandes, der Ausstattung sjwle unter Berück-
sichtigung aller weiteren den Wert des Fahrzeuges beeinfluss6nd€n marktrelevanten faktoren
einen Wiederbasohaffungswgrt von 4.900,-- EUR ermittelt, die Beklagle hat dagegen unter Zu-
grundelegung von Vergleiohsangeboten ein€n Betrag von 4.200,- EUR ange,nommen.
Der Wiederbeschaftungswert eines unfallgeechädigien gebrauchten Kraftfährzeuges ist nach
dem Preis zu bestimrnen, den ein Geschädigter aufzubringen hat, wenn ervon ainem seriösen
Händler ein dern Unfallfahrzeug vergleichbaros Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer
Überprüfung erwerben will ( vgl. u,a. LG Erfurt, Urteitvom 05,06.19g7, Az,: 2 S 356/96 ).
Für don voD der Klägerin angenornmenen Wiederbescnaffungswert spricht, dass der Eetrag
von einern durch den Verband unabhängiger Krafffahrzeugsdchverständiger zertifizierten Sach-
versGndigen unter Berücksichtlgung der konkreten Ausstattung, dle hier als übbrdurchschnitt_
lich anzusehen ist, vorgonommen wurde, während sich aus Seite 1 der von d6r tseklagten einge-
hollen Auto - Online - Ermittlung ( Bl. 123 d.A^ ) ersehen lässt,,dass bel Einhoiung der Vergteichs.
angebota ciie Ausstattung keine besondere Rolle gespielt hat. Andererseits zeigen die konkret vor-
gelogten Vergleichsangebote der Klägerin auf Seite 2 der Online - Etmitflung, da6s durchaus
auch günstigere Angebote für iumlndest hinsichtlich des Alters und der Laufzeit vergieichbare
PKWs des Modells Sharan Family vorhanden waren. Unter Berücksichtigung, dass bei dem Klä-
gerfahrzeug aqch - wenn auch nur sehr geringe - Vorschäden festzust€ll€n warsn, ist es nach
Auffassung des Gerlchts sachgerocht, den Mittelwert der belden angonommenen Wiederbe-
seheffungswerte. mlthin einen Betrag von 4,800,-- EURfilr die Schadensbsrechnung lm wege
der Schätzung gemäß I287 ZPO zugrundezulegen.
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Dle Einholung eines.Sachverständigengutachtens ist Insoweit nicfrt geboten Die vollsrändige Auf-
klärung aller maßgebenden urnstände wäre hier mit solch erheblichbn schwlerigkeiten und Kos-
ten verbunden, dass_sie in keinem angemessenen Vernärtnis zur Höhe dpr Klagäforderung von200,'- EUR stünde. Zudem ist nicht zu erwarten, dass dle einem Sachverstäniig"n zur verfü-gung stehenden Erkenntnismittel angeslohts der nur geringen Differenz.zwischen dsn haiden an-
9enom men€n Wiederb gsohaffun gswefton zu gone ueren Ergebnissen füh ren wü rde.

, Der Zinsanspruch beruht auf gg 2g6 Abs. 1 Satz 2, Zgg BGts.
Zwar hat dje Klägerin in ihrem Anlrag einen konkreten Zlnsbeginn nicht genannt. ,Aus der Begrün-dung in der Klage.schrift, wonaich die EekJagte angek(lndfgt ha1, außergerlchflich keine wer(erenZahlungen leieten zu wollen, wird abar ersichtlich, dass o'ie Klägerin hier Verzugszinsen zumin-desl ab Erhebung def Klage beansprucht. In diesem sinn war der Klageantrag äanor auszule-g€n.

Der Anspruch auf Zah.lung von Mietwagenkosten stoht auch der Ktägerin selbst zu, unabhängig
davon, ob slQ diese Mietkosten,bei oer Nebenlnt€rvenientin beistts bezahlt hat.
Der zunächst $€gebene Ansprüch auf Freisiellrng uon a"n ü"rOrnOtichkeiten, dle durcn den Miet-
vertrag enlstanden sind, wandelte sich gemäß $ 250 BGB vor Klageerhebung in elnen Getdan-
spruch urfl; dä das Verhalten der Bekiagten, die die Mietwagenkosten mit Schrelban vom
02'09'2010 zwei Gruppen niedriger abgerochnet hat und nach dem unstreitig gebllebenen Vor^
trag der Klägerin ln der Klageschrift angekündigt hatte, außorgerlchrllch keine welteren zahlun-
sön leisten zu wollen, als ernsthafte und encgutrise ErrültungJ"";*ij.r;;;;';;;Jn rst 1 ugr.
BGH, NJW 2004, 1868 ),

Wle aus dem oben Erörteten folgt, ergeben sich auch aus den gestellten Hiifsanträgen xerne
über den aus dem Urteilstenor ersiohtlichen Umfang hinausgetienoon Anspqü.n" Jär Klä;;;n

DieprozessualenNebenenlschejdungenberuhenauf$$92Abs 1,101,708Nr. 11,711 Zpo.

Sgemann
Richter am Amtsgericht
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